
Kreisfußballverband Segeberg 
im Schleswig-Holsteinischen Fußballverband e.V. 

Seite 1 von 1 

Durchführungsbestimmungen 

 Jugend-Pokalwettbewerb der Serie 2025/26 
 

§ 1 Allgemeines 

(1) Es dürfen nur erste Mannschaften am Kreispokal teilnehmen. Zweite und niedere 

Mannschaften können in der D- bis E-Jugend am FED-Cup-Wettbewerb teilnehmen. Auf 

Anhang b und c der SHFV-Spielordnung sowie Anhang f der SHFV-Jugendordnung wird 

verwiesen. 

(2) Auch Teams, die im Punktspielbetrieb mit verringerter Mannschaftsstärke spielen, dürfen 

teilnehmen, sofern sie zu den Pokalspielen als 11er- (A- bis C-Junioren) bzw. 9er-

Mannschaft (D-Junioren) antreten. 

(3) Die Spielpläne der Pokal- und FED-Cup-Spiele sind im DFBnet einzusehen. 

(4) Staffelleiter Pokal der Junioren:    . 

Martin Hülbert 

martin.huelbert@kfvsegeberg.de 

0172-4010803 

§ 2 Spielverlegungen (§17 und 18 der SpO) und Spielbericht 

(1) Spielverlegungen müssen in der A- bis C-Jugend über das DFBnet (Vereinsspielplan) 

beantragt werden. 

(2) In der D- und E-Jugend reicht die mündliche Absprache beider Parteien. 

(3) Die Verlegung von Terminen, auch nur in der Uhrzeit, bedarf der Genehmigung des 

(4) Spielleiters und ist über das DFBnet zu beantragen (A-C Jugend), bei D- bis E-Jugend 

alternativ per Mail an den Staffelleiter Pokal/FED-Cup. 

(5) Es wird für alle Altersklassen der „Spielbericht Online“ angewendet. 

§ 3 Schiedsrichter 

(1) Für alle Pokalspiele der A- bis C- Jugend werden die Schiedsrichter vom KFV Segeberg 

angesetzt. 

(2) Ab der D-Jugend und tiefer werden ab dem Halbfinale Schiedsrichter gestellt. 

§ 4 Entscheidungsfindung 

(1) Sollte nach der regulären Spielzeit keine Entscheidung gefallen sein, so folgt direkt im 

Anschluss ein Elfmeterschießen. Es treten je Team 5 Schützen an.  In der D-Jugend beträgt 

die Entfernung 9m und in der E-Jugend 8m.  

(2) Eine Verlängerung erfolgt nur noch bei den Finalspielen wie folgt: 

a) A- Jugend:   2 x 15 Minuten 

b) B- Jugend:   2 x 10 Minuten 

c) C- Jugend:  2 x 5 Minuten 

d) D/E- Jugend:  2 x 5 Minuten 

§ 5 Auslosung und Heimrecht 

(1) Bei der Auslosung hat der klassentiefere Verein bis zum Halbfinale Heimrecht. Sollten beide 

Vereine in derselben Spielklasse spielen, wird gespielt, wie ausgelost wurde. Gilt bei A-C 

Jugend. 

(2) Alle Finalspiele werden am Pfingstmontag auf einem vom Jugendausschuss bestimmten 

Platz gespielt. 

(3) Vereine der A- bis C-Jugend, die höher spielen als Kreisliga, werden im Tableau gesetzt. 

Das gleiche gilt für Vereine, die in der D-Jugend Verbandsliga spielen. Alle anderen Teams 

werden zugelost. 

 

Der Kreisjugendausschuss, 01.07.2025 
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